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Bernd Michael Uhl  
*** 
*** 

6F 202/21, 6F 9/22, 6F 2/23, 6F 2/22, etc., 
sowie amtsseitige KV-Sonderbände 

zu Nationalsozialismus,  
Rechtsextremismus, Rassismus 

Amtsgericht Mosbach Hauptstraße 110 
74821 Mosbach 

20.01.2025 
AUS AKTUELLEM ANLASS 

STRAFANZEIGEN wegen Nötigung 
von Migranten, Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund 

mit der nationalsozialistisch-orientierten 
„Abschiebeticket“-Bundestagswahlkampfaktion im Januar 2025 

durch die HIER Beschuldigten 
Verantwortlichen des vom Landesverfassungsschutz seit Juli 2022 als  

rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuften 
baden-württembergischen AFD-Landesverbandes  

an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, 
Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)  

der CDU Baden-Württemberg, 
gem. § 158 StPO 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sehr geehrter Herr Amtsgerichtsdirektor Dr. Lars Niesler, 

Gesetzlich geregelte Zuständigkeit des Amtsgerichts Mosbach: 

Das Amtsgericht Mosbach und Direktor Dr. Lars Niesler (s.u.) werden gemäß § 158 StPO um 

ordnungsgemäße Eingangsbestätigung, Sachverhaltsbenennung und Sachverhaltserläute-

rung der Tatvorwürfe bzgl. der o.g. genannten Strafanzeigen GEGEN die o.g. Beschuldigten 

beim Amtsgericht Mosbach gebeten. 

§ 158 

Strafanzeige; Strafantrag 

Die Anzeige einer Straftat und der Strafantrag können bei den Staatsanwaltschaften und 
Amtsgerichten schriftlich angebracht werden.  Dem Verletzten ist auf Antrag der Eingang 

seiner Anzeige schriftlich zu bestätigen. Die Bestätigung soll eine kurze Zusammenfassung 

der Angaben des Verletzten zu Tatzeit, Tatort und angezeigter Tat enthalten. 

Sachliche und fachliche Zuständigkeit des Amtsgerichts Mosbach 

begründet durch Amtsrichterin Marina Hess: 

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung 

des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler belegt mit ihrem richterlichen Ent-

scheiden und Handeln ihrerseits HIER die amtsseitige sachliche und fachliche Zuständigkeit 

für die juristische Aufarbeitung von Nazi-Kontextualisierungen und Rassismus-Kontextualisie-

rungen ausgehend von familienrechtlichen Zivilverfahren beim Amtsgericht Mosbach. 

Die HIER im o.g. Verfahrenskomplex beim Amtsgericht Mosbach fallverantwortliche Amtsrich-

terin und Familienrichterin Marina Hess … 

… (a =>) … verknüpft selbst HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR per gerichtli-

cher Verfügung verfahrensinhaltlich und prozessual im anhängigen Verfahrenskomplex 
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amtsseitig die vom Beschwerdeführer und Anzeigeerstatter initiierten NS-, Rechtsextremis-

mus- und Rassismus-Verfahren mit den anhängigen Familienrechtsverfahren unter 6F 202/21 

und 6F 9/22 am 17.08.2022.  

… (b =>) … teilt unter 6F 9/22 am 17.08.2022 per gerichtlicher Verfügung mit, dass die unter 

(a =>) eingereichten Beschwerdeführer-Eingaben zu Nationalsozialismus, Rechtsextremis-

mus und Rassismus ihrerseits amtsseitig separiert und getrennt von den Familienrechtsver-

fahren-Akten HIER ABER in sogenannten Sonderbänden beim Amtsgericht Mosbach angelegt 

werden.   

… (c =>) … bearbeitet DABEI in ihrem richterlichen Entscheiden und Handeln beim Amtsge-

richt Mosbach mit ihren gerichtlichen Verfügungen unter (a =>) und (b =>) verfahrensinhaltlich 

und prozessual strategisch HIER INSBESONDERE auch KONKRETE Eingaben … bzgl. 

KONKRETER NS-Verbrechen und NS-Unrecht im Neckar-Odenwaldkreis 1933 bis 1945, … 

bzgl. KONKRETER NS-Justizverbrechen und NS-Unrecht der Mosbacher Nazi-Justiz 1933 bis 

1945, … bzgl. deren mangelhafter juristischen Aufarbeitungen seit 1945 durch die Mosbacher 

Nachkriegsjustiz bis heute.  

… (d =>) … weist im HIER o.g. anhängigen Verfahrenskomplex seit 2021 erhobene wahrheits-

widrige Rassismus-Unterstellungen in familienrechtlichen Zivilprozessen beim Amtsgericht 

Mosbach ihrerseits amtsseitig NICHT zurück.  

… (e =>) … weist im HIER o.g. anhängigen Verfahrenskomplex seit 2021 wahrheitswidrige 

und rechtswidrige aus der Luft gegriffene Nazi-Unterstellungen (vgl. Aktuelle AFD-Nazi-Höcke-

Rechtsprechung) in familienrechtlichen Zivilprozessen beim Amtsgericht Mosbach ihrer-

seits  amtsseitig NICHT zurück, u.a. auch im selbst gerichtlich beauftragten familienpsycholo-

gischen Gutachten vom 07.04.2022 unter 6F 202/21.  

… (f =>) … verfügt in ihrem richterlichen Entscheiden und Handeln beim Amtsgericht Mosbach 

auch ENTGEGEN den aktenkundigen Beantragungen KEINE diesbzgl. Unterlassungsauffor-

derungen gegenüber Verfahrensbeteiligten und hält DAMIT amtsseitig ihrerseits diesbzgl. ver-

fahrensinterne als auch außergerichtliche wahrheitswidrige Rassismus- und Nazi-Diskreditie-

rungen und -Diffamierungen unter (d =>)  und (e =>) mit persönlichen und beruflichen Ruf-

schädigungen des o.g. Geschädigten Beschwerdeführers und Anzeigeerstatters aufrecht. 

… (g =>) … agiert HIER willkürlich und nötigend in ihren Verfahrensführungen und Aussagen 

des Amtsgerichts Mosbach gegenüber dem o.g. Geschädigten Beschwerdeführer. Denn EI-

NERSEITS seien gemäß der HIER fallverantwortlichen Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess 

die Beschwerdeführer-Eingaben zu Nationalsozialismus, Rechtsextremismus und Rassismus 

unter (a =>) und (b =>) und (c =>) HIER demnach ANGEBLICH „Verfahrensfremd“ und 

„NICHT-verfahrensrelevant“ in den o.g. anhängigen Familienrechtsverfahren, woraufhin die 

Amtsrichterin Marina Hess diese NS-relevanten Eingaben unter dieser Begründung dann in 

ihrerseits selbst angelegte amtsseitig separierte Sonderbände HIER HALTBAR AKTENKUN-

DIG NACHWEISBAR verschiebt und diese dann unter (b =>) HIER HALTBAR AKTENKUNDIG 

NACHWEISBAR NICHT transparent nachvollziehbar bearbeitet bzw. weiterleitet. GLEICHZEI-

TIG, UND DIES im Widerspruch zu zuvor dargelegtem und belegten richterlichen Entscheiden 

und Handeln, seien gemäß der HIER fallverantwortlichen Mosbacher Amtsrichterin Marina 

Hess diese Beschwerdeführer-Eingaben zu Nationalsozialismus, Rechtsextremismus und 

Rassismus unter (a =>) und (b =>) und (c =>) HIER demnach ANGEBLICH JEDOCH AUCH 

„verfahrenserheblich“ und „verfahrensrelevant“ in den o.g. anhängigen Familienrechtsverfah-

ren. UND ZWAR für ihre am 17.08.2022 eigens gerichtlich verfügt beauftragte psychiatrische 

Begutachtung des Beschwerdeführers und Anzeigeerstatters hinsichtlich einer ihrerseits amts-

seitig unterstellten ANGEBLICHEN ABER WAHRHEITSWIDIRGEN psychischen Erkrankung 

und damit einhergehenden eingeschränkten Erziehungsfähigkeit (Vgl. diesbzgl. Gutachten 
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vom 23.08.2023). UND DIES u.a. begründet auf seinen unter (a =>) und (b =>) und (c =>) o.g. 

beim Amtsgericht Mosbach eingereichten Beantragungen zu juristischen Aufarbeitungen von 

KONKRETEN NS-Verbrechen, insbesondere im Neckar-Odenwaldkreis, und deren mangel-

haften juristischen Aufarbeitung seit 1945 durch die Mosbacher Justiz.  

… (h =>) … agiert HIER im o.g. Verfahrenskomplex ihrerseits amtsseitig seit 2022 im richter-

lichen Entscheiden und Handeln mit ihrer Bearbeitungsverweigerung, d.h. HIER OHNE ein-

zelfallbezogene KONKRETE Eingangsbestätigungen, HIER OHNE Mitteilungen zu Weiterbe-

arbeitungen und Zuständigkeitsverweisungen bei KONKRETEN Beweisanträgen des Be-

schwerdeführers und Anzeigeerstatters zu seinerseits beantragten juristischen Aufarbeitungen 

beim Amtsgericht Mosbach von nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demo-

kratie- und verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen in 

und aus der AFD. HIER bzgl. der jeweils AKTENKUNDIG NACHWEISBAR KONKRET vorge-

brachten und angezeigten AFD-SACHVERHALTE und Tatsachengrundlagen. UND DIES 

WÄHREND ABER das Oberverwaltungsgericht Münster am 13.05.2024 die Vorinstanz des 

Verwaltungsgerichts Köln dahingehend bestätigt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz 

(BfV) die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall weiterhin einstufen darf. 

Sachliche und fachliche Zuständigkeit des Amtsgerichts Mosbach 

begründet durch den Direktor des Amtsgerichts, Dr. Lars Niesler: 

Das zuvor dargelegte und belegte richterliche Entscheiden und Handeln der Mosbacher Amts-

richterin Marina Hess in der BRD-Rechtsprechungspraxis, INBESONDERE auch im KON-

KRETEN Zuständigkeitsbereich des Amtsgericht Mosbach für den Neckar-Odenwaldkreis in 

Baden-Württemberg; INSBESONDERE verfahrensinhaltlich bzgl. Nationalsozialismus, 

Rechtsextremismus und Rassismus, solle gemäß dem Direktor des Amtsgerichts Dr. Lars 

Niesler unter 6F 202/21 u.a. am 19.11.2024 ANGEBLICH als HALTBAR und ORDNUNGSGE-

MÄSS amtsgerichtsdirektorlich bestätigt gelten.  

TATVORWURF GEGEN o.g. BESCHULDIGTE 

Strafgesetzbuch (StGB) 

§ 240 Nötigung 

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem emp-

findlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Frei-

heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des 

Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. 

HIERMIT ergehen an den Direktor beim Amtsgericht Mosbach DR. Lars Niesler, Mitglied 

im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württem-

berg, gemäß Strafprozessordnung § 158 wegen der fremdenfeindlichen, menschenverachten-

den und nationalsozialistisch-orientierten AfD-Bundestags-Wahlkampfaktion im Januar 2025 

mit den öffentlich verteilten AfD-"Abschiebeticket"-Flyern die Strafanzeigen der Nötigung ge-

gen die Verantwortlichen des baden-württembergischen AFD-Landesverbandes. Hintergrund 

ist die in der Medienberichterstattung scharf kritisierte AfD-Wahlkampfaktion, bei der die Partei 

"Abschiebetickets" in Karlsruhe verteilt hat, die Flugtickets täuschend ähnlich sehen und wie 

folgt in der aktuellen Medienberichterstattung thematisiert und diskutiert werden. 

Eine Parallele sieht Carl-Eric Linsler, wissenschaftlicher Sammlungsleiter des "Arthur Langer-

man Archiv" für die Erforschung des visuellen Antisemitismus am Zentrum für 
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Antisemitismusforschung der TU Berlin, dabei zu den "Rückflugtickets" der AfD, die versehen 

sind mit dem Datum der Bundestagswahl. Das soll suggerieren, dass sich nach den Wahlen 

einiges verändern wird. Außerdem steht unter der Zeile Platz "51P" - die absolute Mehrheit 

also? Beobachter der AfD decodieren das als Machtergreifungsfantasien und auch die Flugzeit 

8 bis 18 Uhr könne man - mit dem gängigen rechtsextremistischen Alphabet-Code - in "Heil 

Adolf Hitler" dechiffrieren, heißt es. 

Der Karlsruher AfD-Bundestagsabgeordnete Marc Bernhard bestätigte die Verteilaktion. Es 

seien 20.000-30.000 Flyer gedruckt worden. Demnach würden sie an Wahlkampfständen ver-

teilt und in Briefkästen geworfen. Mit dieser Aktion der baden-württembergischen AFD ist HIER 

eine Grenze überschritten, die den Zusammenhalt in der Gesellschaft gefährdet, weil diese 

Wahlkampfmaßnahme unmenschlich und unanständig ist und das politische und gesellschaft-

liche Klima in Deutschland vergiftet. 

Der AfD Co-Chef in Baden-Württemberg Markus Frohnmaier hat die Tickets als kreative Aktion 

des Kreisverbandes gelobt, die man unterstütze. Fakt ist, sie wurden im Kaiserreich erfunden, 

fortgeführt von den Nationalsozialisten unter Adolf Hitler, aufgegriffen in den Jahren 2011 und 

2013 von der mittlerweile verbotenen NPD und jetzt neuaufgelegt von der AfD in Karlsruhe. 

Offensichtliche AFD-Anleihe in 2025 bei antisemitischen, nationalsozialistischen und 

rechtsextremistischen historischen Vorbildern 

Rolf Frankenberger vom Tübinger Institut für Rechtsextremismusforschung (IRex) sagte ge-

genüber dem SWR, die AfD bediene sich mit den "Abschiebetickets" einem bekannten Muster. 

"Wir kennen das aus 1933 und auch früher schon, dass eben auch hier wieder jüdische Mit-

bürgerinnen und Mitbürger mit solchen Tickets verhöhnt und ausgestoßen wurden", erklärt 

Frankenberger.  

Ähnliche Tickets gab es bereits bei antisemitischer Propaganda aus dem Kaiserreich, wo Ende 

des 19. Jahrhunderts der moderne politische Antisemitismus entstand. Neben Freifahrkarten 

wurden damals zur Verächtlichmachung von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern auch 

Postkarten mit antisemitischen Karikaturen genutzt. Das erklärt Carl-Eric Linsler, wissenschaft-

licher Sammlungsleiter des "Arthur Langerman Archiv" für die Erforschung des visuellen Anti-

semitismus am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin, im Gespräch mit dem 

SWR. 

Laut Linsler konnte man sie bei als antisemitisch geltenden Buchhandlungen, Verlagen und 

Gruppierungen kaufen oder bestellen. Dabei sei es darum gegangen, beim Empfänger das 

Gefühl zu vermitteln, nicht dazuzugehören, sie aus der Nation und später in den 1930er-Jah-

ren dann auch aus der Volksgemeinschaft auszugrenzen. Immer sei mitgeschwungen, "wir 

wollen euch nicht und zahlen sogar dafür, dass ihr Deutschland verlasst", sagt Linsler. Eine 

Erniedrigung von Menschen, deren Vorfahren seit Jahrhunderten hier lebten. Man habe ihnen 

signalisiert, egal wie lang sie hier seien, sie gehörten nicht dazu. 

Dabei vermittelten die historischen Freifahrtscheine den Anschein eines öffentlichen Doku-

ments und suggerierten, "der Staat will euch nicht mehr hier haben". Laut Linsler schwang 

aber immer auch eine Drohung mit, die den Eindruck vermittelte, dass sich bei anderen Macht-

verhältnissen einiges ändern könnte. 

Die AfD will HIERBEI das Völkische stärken - parallel zu den 1920er Jahren und der folgenden 

Naziherrschaft der 1930er Jahre. Das zeige, dass die AfD keine konservative Partei, sondern 



 

 5 

eine extrem rechte Partei sei, die "exkludierende Vorstellungen von Volk und Nation hat und 

Menschen per se aufgrund ihrer Herkunft abwertend betrachtet". 

Urheber einer ähnlichen Aktion ist die NSDAP: 1933 verteilten die Nationalsozialisten "Zugti-

ckets" zur Ausreise aus Deutschland an Jüdinnen und Juden. 

Strafrechtliche Konsequenzen nach offizieller Annahme und  

Zuständigkeitsweiterverweisung des HIER vorliegenden Strafantrages durch  

den Direktor des Amtsgerichts, Dr. Lars Niesler 

Die AfD betreibt mit faschistischen Methoden Volksverhetzung. Diese Bedrohung gegen un-

sere Mitbürger*innen muss scharfe Konsequenzen für diese "faschistischen Methoden der 

volksverhetzenden Nötigung" haben. 

Das Landesamt für Verfassungsschutz stuft die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall 

ein. Der ethnisch homogene Volksbegriff, beim formal aufgelösten "Flügel" sowie der "Jungen 

Alternative", "steht im Widerspruch zu zentralen Grundprinzipien der freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung", ist im Verfassungsschutzbericht des Landes Baden-Württemberg zu 

lesen. 

Die inzwischen in Die Heimat umbenannte NPD hatte 2013 ebenfalls gefälschte Flugtickets 

mit der Aufforderung zur "Heimreise" verteilt. Damals richtete sich die rechtsextreme Partei 

damit gezielt an Kandidierende mit Migrationshintergrund und beschuldigte sie einer angeblich 

strafbaren "politische(n) Einflussnahme auf die ethnische Gruppe der Deutschen". 

Durch diese baden-württembergische AFD-Bundestagswahlkampfaktion in 2025 wird zu-

nächst einmal deutlich, wie sehr unsere Demokratie auf gutwillige Akteure angewiesen ist. 

Denn: Grundsätzlich sind die Grenzen im Wahlkampf bei uns eher weit. Zum einen schützt 

das Grundgesetz die freien, gleichen und unbeeinflussten Wahlen. Einflussnahme soll also in 

jedem Fall vermieden werden. Die Gefahr bestünde natürlich, wenn Gerichte Aktionen oder 

Äußerungen unterbinden. Zum anderen bedeutet Demokratie ja gerade Wettkampf zwischen 

unterschiedlichen Meinungen und Positionen - da darf man im Wahlkampf auch mal über die 

moralischen Stränge schlagen. Die Grenze ist natürlich immer das Strafgesetzbuch. Was straf-

bar ist, ist nicht mehr erlaubt. UND GENAU DAS ist HIER zu prüfen nach offizieller Annahme 

und Zuständigkeitsweiterverweisung des HIER vorliegenden Strafantrages durch den Direktor 

des Amtsgerichts, Dr. Lars Niesler. In Betracht kommt, dass die Tickets und das Einwerfen in 

die Briefkästen volksverhetzend nötigend sind, also zum Hass gegen Menschen mit Migrati-

onshintergrund aufstacheln und die Menschenwürde dieser Gruppe verletzen. Es gibt Berichte 

darüber, dass die Tickets vor allem in Gegenden eingeworfen wurden, wo Menschen mit Mig-

rationshintergrund wohnen.  

Das "Abschiebeticket" reiht sich in etliche Fälle, in denen die AFD an die Grenze des Sagba-

ren, vielleicht darüber hinaus, geht. Man denke dabei etwa an Björn Höcke und seinen Straf-

prozess wegen Volksverhetzung. Immer wieder nutzen Akteure der Partei historische Paralle-

len und nationalsozialistische Begriffe und bedienen damit ein rechtsradikales, extremistisches 

Milieu, um sich anschließend gegenüber den bürgerlichen, liberalen Zuhörern und vor allem 

gegenüber der Staatsgewalt ahnungslos zu stellen. Der Staat muss anfangen, all diese Aktio-

nen und Äußerungen in der Zusammenschau zu betrachten. Dann nämlich ist die Grenze der 

plausiblen Leugnung überschritten. In der Gesamtbetrachtung aller Äußerungen der Akteure 

wird ganz klar, was eigentlich gemeint ist. Dann kann die Strategie der AfD, das Ahnungs-

losstellen und auf die bestmögliche Auslegung pochen, nicht mehr wirken. Dazu gehört nun 

auch das "Abschiebeticket", für die ja auch ein offizieller Landesverband der Partei, HIER 
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BADEN-WÜRTTEMBERG, der sogar AFD-Kanzlerkandidatin Weidel angehört, verantwortlich 

ist. Auf der Aufstellungsversammlung Anfang Oktober 2024 in Ulm wurde Weidel mit 86,5 Pro-

zent als Spitzenkandidatin auf Platz 1 der baden-württembergischen Landesliste für die Bun-

destagswahl 2025 gewählt. 

Aus Sicht von Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Kubiciel, Strafrechtsprofessor an der Uni Augsburg, 

sei insbesondere zu prüfen, ob gegen Teile der Bevölkerung zum Hass angestachelt bezie-

hungsweise die Menschenwürde angegriffen wird. "Sollte man dem Flyer die Eignung entneh-

men können, zum Hass gegen Teile der inländischen Bevölkerung anzustacheln oder die Men-

schenwürde anzugreifen, kann die Tatbestandsmäßigkeit nicht schlicht mit Verweis auf politi-

sche Forderungen rückgängig gemacht werden", so Kubiciel gegenüber LTO. Entscheidend 

sei vielmehr, ob die Voraussetzungen der sogenannten Sozialadäquanzklausel vorliegen, ob 

also der Flyer als ein Mittel zur staatsbürgerlichen Aufklärung zu bewerten ist. "Dazu müsste 

er vorrangig der Vermittlung von Wissen zur Anregung der politischen Willensbildung der Emp-

fänger dienen", so der Strafrechtler. Liege der Schwerpunkt hingegen auf volksverhetzender 

nötigender Agitation und Propaganda und wäre die Aufklärung über politische Ziele nur ein 

Vorwand, bleibe es bei der Strafbarkeit, weil kein Fall von Sozialadäquanz vorliegt. "Das ist 

zum einen Tatfrage, muss aber zum anderen auch unter besonderer Berücksichtigung der 

jeweiligen Verfassungsrechte der Betroffenen beurteilt werden." 

Es wird HIER gemäß § 158 StPO um die persönliche um ordnungsgemäße  

Eingangsbestätigung, Sachverhaltsbenennung und Sachverhaltserläuterung der Tatvorwürfe 

sowie um die persönliche ordnungsgemäße und sachgerechte Zuständigkeitsverweisung 

bzgl. der HIER o.g. Strafanzeigen wegen Nötigung 

von Migranten, Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund 

mit der nationalsozialistisch-orientierten 

„Abschiebeticket“-Bundestagswahlkampfaktion im Januar 2025 

GEGEN die o.g. Beschuldigten Verantwortlichen des vom Landesverfassungsschutz 

seit Juli 2022 als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuften baden-württember-

gischen AFD-Landesverbandes, seitens des Direktors beim Amtsgericht Mosbach DR. 

Lars Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen 

(LACDJ) der CDU Baden-Württemberg, 

gebeten. 

 

 

 Mit freundlichen Grüßen, Bernd Michael Uhl 
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